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____________ VERSICHERUNGSRECHT____________

Detektivbeauftragung im Versicherungsrecht
RA FAVersR FAM uW R Kai-Jochen N euhaus

Ob und in welchem Umfang Beobachtungen durch De
tektive dem Versicherer weiterhelfen können, wird in fol
gendem Beitrag untersucht. Immer geht es dabei um die 
Kernfragen, ob ermittelte Ergebnisse verwertet werden 
dürfen und „später“ (nach erfolgreicher Abwehr des 
Leistungsanspruchs) Kostenerstattung verlangt werden 
kann.

I. Problemaufriss
Werden gegenüber einem Versicherer Leistungsansprü
che geltend gemacht, ist der Einsatz von Detektiven im 
Auftrag des Versicherungsunternehmens nicht unge
wöhnlich. Man kann etwas verallgemeinernd formulie
ren, dass dies immer dem Zweck dient herauszufinden, 
ob der vom Versicherungsnehmer geschilderte Versiche
rungsfall tatsächlich eingetreten ist. So wird beispielswei
se manchmal in der Krankentagegeldversicherung, wo 
nur eine 100 %ige Arbeitsunfähigkeit des Versicherungs
nehmers einen Zahlungsanspruch begründet, durch den 
Detektiv beobachtet, ob der Versicherte trotz beantrag
ten Krankentagegeldes weiter arbeitet. In der Berufsunfä- 
higkeitsversicherung kommt es zu Überprüfungen, ob 
der Versicherungsnehmer tatsächlich bei seiner Berufs
ausübung so stark eingeschränkt ist, wie er behauptet. 
Im Bereich der Sachversicherung bei sog. Dubiosschäden 
ermittelt der Detektiv etwa Verflechtungen zwischen ver
schiedenen, am Schadensereignis beteiligten Personen 
(z.B. beim Verkehrsunfall oder Bränden im Bereich der

> Der Autor ist Partner in der Kanzlei Kloth -  Neuhaus Rechtsanwälte 
und Fachanwälte, www.kloth-neuhaus.de. Der Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit liegt im Bereich Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Kranken
tagegeld- und Sachversicherung. Er ist Verfasser zahlreicher Publika
tionen, u.a. der Bücher Voit/Neuhaus, Berufsunfähigkeitsversiche- 
rung, demnächst 3. Aufl. 2013 und Neuhaus/Kloth, Praxis des neuen 
W G , 2. Aufl. 2008. Neuhaus ist außerdem Lehrbeauftragter der 
Universität Münster und als Dozent von Seminaren in der Versiche
rungsbranche tätig.

1 BGH, Urt. v. 20.5.2009 -  IV ZR 274/06, MDR 2009, 982 = r+s
2009, 380 = NJW-RR 2009, 1189 = VersR 2009, 1063 (Kranken
tagegeldversicherung); OLG Saarbrücken, Urt. v. 16.7.2008 -  5 U 
135/06-27, VersR 2009, 344 = BeckRS 2009 02636; Rixecker in Rö
mer/Langheid, W G , 3. Aufl. 2012, § 213 Rz. 28.

2 BGH, s. Fn. 1.
3 BGH, s. Fn. 1; LG Dortmund, Urt. v. 20.11.2009 - 2 0  71/07, NJW- 

RR 2010, 1258: Detektivbeauftragung bzgl. Prüfung der Arbeits
fähigkeit des VN in einer Krankentagegeldversicherung; Detektiv als 
„Testkunde“ .

Feuerversicherung), die einen Rückschluss auf Abspra
chen zulassen könnten.
Das mag manchen erschrecken und an „Big Brother“ 
denken lassen, aus Sicht eines Versicherers ist es aber 
häufig die einzige Möglichkeit, an Informationen für 
eine weitere Sachverhaltsaufklärung oder die Überprü
fung der Glaubwürdigkeit des Versicherungsnehmers zu 
kommen. Insbesondere bei behaupteten psychischen Er
krankungen im Bereich der Berufsunfähigkeitsversiche- 
rung mit angeblich dauerhaft arbeitsunfähigen An
spruchsstellern haben heimliche Ermittlungen schon Er
staunliches wie drei Mal wöchentlich begeistert Tennis 
spielende oder in Discotheken mehrmals wöchentlich be
herzt flirtende Versicherungsnehmer mit angeblich de
pressiv bedingter Kontaktarmut, „gefesselt-sein-ans- 
H aus“ oder Panikattacken bei Menschenkontakt zutage 
gefördert. Ähnliches gilt für diffuse Schmerzsyndrome 
mit „erheblicher Bewegungseinschränkung“ , bei denen 
der „Betroffene“ dann beobachtet wurde, wie er das gan
ze Wochenende schwere Kartons bei einem Umzug 
schleppte. Oder als weiteres Beispiel der Hufschmied, 
der aufgrund eines Pferdetrittes an den Kopf angeblich 
unter einer post-traumatischen Pferdephobie leidet, aber 
während des Sommerurlaubs seiner Tochter deren Reit
pferd täglich engagiert pflegt und bewegt. Das alles ist 
selten, und es sind Ausnahmen von der Regel, jedoch 
häufig womöglich teure Ausnahmen für den Versicherer, 
die nicht immer mit gutachterlichen Untersuchungen 
nachzuweisen sind.

II. Begründeter Anlass zur Observierung
Der Einsatz von Detektiven, die personenbezogene Da
ten aufklären oder ein bestimmtes Verhalten des Ver
sicherungsnehmers feststellen sollen (z.B. die Ausführung 
von Arbeiten trotz angeblicher Arbeitsunfähigkeit), be
gegnet dort Grenzen, wo kein vertragsbezogener, vom 
Versicherungsnehmer gesetzter Anlass dazu besteht.1 Der 
BGH spricht davon, dass „tatsächliche Anhaltspunkte“ 
für den Versicherer vorliegen müssen.2 Zweifel am Ein
tritt des Versicherungsfalls genügen nicht. Wenn kein 
Verdacht für eine (Vor-)Täuschung besteht, sei die Beauf
tragung des Detektivs, selbst wenn dieser nicht mit ver
werflichen Mitteln auf den Versicherungsnehmer ein
wirkt, auf die Verschaffung eines Kündigungsgrundes ge
richtet und damit als unlauter anzusehen.3 So soll z.B. 
der Detektiv vom Versicherer nur zur Aufklärung fest

http://www.kloth-neuhaus.de
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umrissener Umstände eingeschaltet werden dürfen, die 
unmittelbar Rückschlüsse auf einen gehegten Verdacht, 
der Versicherungsfall sei vorgetäuscht, erlauben; zielen 
aber die Ermittlungen auf Ausforschung der allgemeinen 
Lebensverhältnisse ab, soll dies unzulässig sein.4 
Das ist grundsätzlich richtig, darf aber nicht zu sehr ver
allgemeinert werden, weil auch nach der Art der Ver
sicherung differenziert werden muss. Die obigen Grund
sätze wurden zur Krankentagegeldversicherung auf
gestellt, bei der es tatsächlich so ist, dass der Versicherer 
in der Regel mit einem ihn täuschenden Versicherungs
nehmer nicht mehr vertraglich verbunden sein will. Ei
nen Grundsatz, dass der Versicherer bei einer Täuschung 
(die im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung auch 
„nur“ in einer Aggravation von Beschwerden liegen 
kann), gibt es aber nicht. In der Berufsunfähigkeits- und 
Krankenversicherung wird es häufig „nur“ darum gehen, 
den Sachverhalt aufzuklären und dadurch womöglich 
leistungsfrei zu werden. Insbesondere wenn es um die Ar
beitsfähigkeit von Selbständigen geht, ist der Versicherer 
dabei in besonderer Weise auf die Vertragstreue des Ver
sicherungsnehmers angewiesen, da er Täuschungen sei
nes Versicherungsnehmers über seine tatsächliche Ar
beitsleistung in der Zeit einer medizinisch attestierten Ar
beitsunfähigkeit nur schwer aufdecken kann.5 Daraus 
folgt, dass auch die durch Indizien ins Rollen gebrachte 
Ausforschung der Umstände zulässig sein kann. Deutli
che Widersprüche in Arztberichten zur Arbeitsfähigkeit 
(z.B. Arztbericht des Versicherungsnehmers mit 100 % 
Berufs- bzw. Arbeitsunfähigkeit, Begutachtung im Auf
trag des Versicherers mit deutlich unter einem Grad von 
50 %) berechtigen daher immer zur Observierung. Das 
gilt auch dann, wenn ein Arzt nur Anhaltspunkte für Ag
gravation oder Simulation (begründet) bescheinigt oder 
der Versicherungsnehmer eine „einschlägige Vor
geschichte“ in Bezug auf angestrebte Versicherungsleis
tungen hat (Straftaten, erfolgreiche Anfechtung anderer 
Verträge wegen Anzeigepflichtverletzung). Auch die äu
ßeren Umstände -  etwa in der Sachversicherung Betei
ligung ungewöhnlich vieler Personen, mehrfache Ver
sicherungsfälle in kurzen Abständen -  können Indizien 
begründen, die eine Observierung rechtfertigen.

III. Rückschau nach Vorliegen des Ermitt
lungsergebnisses

Insbesondere stellt sich die Frage, ob der erforderliche 
Anlass auch aufgrund einer Rückschau nach Vorliegen 
des Ermittlungsergebnisses angenommen werden darf 
oder ob er vor der Detektivbeauftragung vorliegen muss. 
Das OLG Hamburg hat in einem Streit über die Erstat
tung von Ermittlungskosten entschieden, dass vor
gerichtliche Ermittlungskosten einer Detektei einem 
Fahrzeugversicherer zu erstatten sind, wenn das Ermitt
lungsergebnis Grundlage der Deckungsablehnung und 
der Klageerwiderung im anschließenden Deckungspro
zess ist; dies gelte z.B. dann, wenn eine vorprozessual 
von dem Versicherer veranlasste Begutachtung Umstände 
zutage gefördert hat, die letztlich prozessentscheidend 
zugunsten des Versicherers geworden sind.6 Das OLG 
Hamm hat geurteilt, dass vorgerichtlich angefallene De
tektivkosten des Versicherers als notwendige Kosten 
i.S.v. § 91 ZPO erstattungsfähig sind, wenn der Versiche
rer ohne die Feststellungen der Detektei seinen Verdacht 
eines fingierten Einbruchdiebstahls nicht durch entspre
chenden Vortrag zu persönlichen Verflechtungen und 
Verbindungen der am Schadensereignis Beteiligten erhär
ten konnte; ohne diese Ermittlungen hätten dem Ver
sicherer lediglich Indizien für die Annahme eines ver
suchten Versicherungsbetruges zur Verfügung gestanden,

die allein nicht ausreichten, um seine Prozesssituation im 
Ausgangsrechtsstreit zu stärken.7 Das alles spricht zu 
Recht dafür, dass gewissermaßen eine Kombination zwi
schen einem auf zumindest auf Indizien fußenden An
fangsverdacht und einer späteren Bestätigung durch die 
Ermittlungen bestehen muss, damit das Verhalten des 
Versicherers nicht als unlauter zu qualifizieren ist. Dabei 
darf der rückschauenden Betrachtung durchaus das grö
ßere Gewicht zukommen, sofern der Versicherer am An
fang nicht „ins Blaue hinein“ tätig geworden ist.

IV. „Unlautere“ Observierungen
Feststellungen durch einen vom Versicherer beauftragten 
Detektiv sind unlauter und dürfen nicht verwertet wer
den, wenn der Ermittler den Versicherten zu einem Tätig
werden verleitet hat („agent provocateur“ , Verstoß gegen 
Treu und Glauben, § 242 BGB), das heißt -  wenn es bei
spielsweise um die berufliche Tätigkeit geht -  dass der 
Ermittler eine Weigerung bzw. Ablehnung des Versiche
rungsnehmers, seine Tätigkeit aufzunehmen, überwinden 
musste.8 Hiervon kann in Anlehnung an die in wett
bewerbsrechtlichen Verfahren entwickelten Grundsätze 
nur dann ausgegangen werden, wenn der von dem Ver
sicherer eingeschaltete Ermittler es in erster Linie darauf 
abgesehen hatte, den Versicherungsnehmer hereinzule
gen, oder wenn er in den Bereich der Strafbarkeit rei
chende oder sonstige besonders verwerfliche Mittel, z.B. 
besondere Verführungskünste, angewandt hatte, um die
sen zu einem Tätigwerden zu verleiten, weil hiermit die 
Grenze der an sich zulässigen und nicht zu beanstanden
den Überprüfung überschritten wird.9 Dass das Ermitt
lungsergebnis auf einem unmittelbaren Kontakt mit ei
nem Ermittler beruht und nicht auf sonstige Unter
suchungen/Observationen der eingeschalteten Ermitt
lungsfirma zurückzuführen ist, begründet keine Treuwid
rigkeit.10 Diese zur Krankentagegeldversicherung ent
wickelten Standpunkte lassen sich ohne weiteres auch 
auf andere Versicherungen übertragen.

V. Art und Weise der Verwertung von Obser- 
vierungsergebnissen

Die Art und Weise der Verwertung sollte vom Versicherer 
gut überlegt werden und ist vom Gericht kritisch zu wür
digen, da es um die Verletzung von Persönlichkeitsrech
ten gehen kann. Es macht einen Unterschied, ob der De
tektiv als Zeuge benannt wird und eigene Erlebnisse be
kunden soll, oder ob ohne Zustimmung oder Genehmi
gung des Versicherten Bild- oder Tonaufnahmen vor
gelegt werden. Der Detektiv als Zeuge ist unter den obi
gen Voraussetzungen, dass er nicht zum Vertragsbruch 
verleitet hat, immer ein zulässiges Beweismittel,11 denn 
es könnte sich genauso gut um einen zufälligen Passanten 
handeln, der den Versicherten „erlebt“ hat und als Zeuge 
benannt wird. Seine Glaubwürdigkeit muss besonders 
beachtet werden, denn er ist vom Versicherer bezahlt

4 O LG Düsseldorf, Beschl. v. 19.12.1995-4 W 53/95, r+s 1996,380.
5 OLG Saarbrücken, Urt. v. 23.11.2005 -  5 U 70/05-8, r+s 2006, 

117 = NJW-RR 2006,465 = VersR 2006, 644 unter I I 1 c.
6 OLG Hamburg, Beschl. v. 3.3.1998 -  8 W 271/97, r+s 1998, 305.
7 OLG Hamm, Beschl. v. 28.12.2006 -  23 W 32/06, Schaden-Praxis 

2007,267.
8 OLG Stuttgart, Urt. v. 25.4.2006 -  10 U 238/05, VersR 2006,1485: 

Krankentagegeld; OLG Saarbrücken, s. Fn. 5.
9 BGH, Urt. v. 9.11.1988 - 1 ZR 230/86, MDR 1989, 426 = NJW-RR 

1989,426; OLG Saarbrücken, s. Fn. 5: KTG.
10 OLG Saarbrücken, s. Fn. 5.
11 Im Ergebnis ebenso von Rintelen in Beckmann/Matusche-Beckmann, 

Versicherungsrechts-Handbuch, 2 . Aufl. 2009, § 23 Rz. 99.
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worden und hat naturgemäß Interesse daran, auch künf
tig Aufträge zu erhalten; außerdem setzt er sich bei Wi
dersprüchen in seiner Aussage zu dem für den Versiche
rer gefertigten Ermittlungsbericht eventuell Honorar-Re- 
gressansprüchen aus. Andererseits gehört Gründlichkeit 
zum Handwerk eines seriösen Ermittlers, der daher ein 
hohes Interesse daran haben wird, Gefälligkeitsaussagen 
zu vermeiden, da dies seinem Image schaden kann.
Anders kann (nicht: muss) es bei heimlichen Bild- und 
Tonaufnahmen sein. Die Rechtsprechung nimmt generell 
(außerhalb des Versicherungsrechts) eine Interessen- und 
Güterabwägung nach den im Einzelfall gegebenen Um
ständen vor und geht nicht per se von einer Unverwert
barkeit aus.12 Auch dies ist auf Versicherungsstreitigkei
ten zu übertragen, so dass sich das Recht des Versicherers 
am eingerichteten und ausgeübten Betrieb (Art. 12 GG), 
die Interessen der Versichertengemeinschaft (Art. 2 und 3 
GG) und das allgemeine Persönlichkeitsrecht des obser
vierten Versicherten (Recht am eigenen Bild etc.) gegen
über stehen.

VI. Verwertung rechtswidrig erlangter Obser- 
vierungsergebnisse

Steht fest, dass bereits die Durchführung der Beobach
tung oder ihre Art und Weise rechtswidrig war, stellt sich 
trotzdem die Frage der Verwertung der Ergebnisse, ins
besondere die prozessuale Verwertung. Hier konkurrie
ren Grundrechte. Grundsätzlich gilt: Eine Verwertung ist 
unzulässig, das Gericht darf entsprechenden Vortrag 
nicht beachten. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt. 
Eine Ausnahme ist beim arglistigen oder betrügerischen 
Versicherungsnehmer zu machen. Die Problematik ist 
letztlich identisch mit der Verwertung rechtwidrig, unter 
Verstoß gegen § 213 W G  erlangter Gesundheitsdaten 
ohne wirksame Schweigepflichtsentbindungserklärung 
durch einen Versicherer (z.B. Anfechtung eines Berufs- 
unfähigkeitsvertrages, nachdem der Versicherer bei Ver

12 Vgl. bspw. BGH, Urt. v. 27.1.1994 -  I ZR 326/91, MDR 1994, 766 
= VersR 1994, 864 = NJW 1994, 2289; Urt. v. 4.12.1990 -  XI ZR 
310/89, MDR 1991, 672 = JZ  1991, 927 f. m. Anm. von Helle: 
Lauschzeuge; Urt. v. 24.11.1981 -V I ZR 164/79, MDR 1982, 397 f. 
= NJW 1982, 277; Urt. v. 13.10.1987 -  VI ZR 83/87, MDR 1988, 
305 = NJW 1988,1016 ff.: geheime Tonbandaufzeichnung.

13 BGH, Urt. v. 28.10.2009 -  IV ZR 140/08, MDR 2010, 149 = r+s
2010, 55 = VersR 2010, 97; Urt. v. 28.10.2009 -  IV ZR 138/08; be
stätigt durch BGH, Beschl. v. 25.5.2011 -  IV ZR 191/09, VersR
2011, 1249 = r+s 2011, 419; Beschl. v. 21.9.2011 -  IV ZR 203/09, 
VersR 2012, 297.

14 OLG Saarbrücken, s. Fn. 1.
15 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.8.2005 -  1-4 W 39/05, NJW-RR 

2006, 647 = VersR 2006, 990 = zfs 2006, 169; OLG Rostock v. 
6.12.2004 -  8 W 137/04, MDR 2005, 754 = VersR 2005, 855; OLG 
Karlsruhe, Beschl. v. 16.11.1995 -  3 W 96/95, MDR 1996, 1078 = 
NZV 1997, 81 = VersR 1997, 641; Voit!Knappmann in Prölss/Martin, 
27. Aufl. 2010, S 66 W G  Rz. 15.

16 Ebenso OLG Oldenburg v. 11.12.1991 -  2 U 167/91, VersR 1992, 
1150; Voit in Prölss/Martin, W G , 28. Aufl. 2012, § 85 Rz. 2; Rüffer 
in Rüffer/Halbach/Schimikowski, W G , 2. Aufl. 2011, § 85 Rz. 7.

17 OLG Düsseldorf, s. Fn. 15; OLG Köln, Beschl. v. 23.6.2004 -  17 W 
155/04, NJOZ 2004, 3529; vgl. auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 
19.12.1995 -  4 W 53/95, VersR 1997, 382.

18 LG Koblenz, Urt. v. 23.11.2006 - 1 6  0  83/05, VersR 2008,1482.
19 OLG Düsseldorf, s. Fn. 15: Erforderlichkeit verneint bei Klageforde

rung 29.500 € und 6.884,60 € Detektivkosten.
20 OLG Brandenburg, Beschl. v. 6.10.2008 -  6 W 42/08, BeckRS 2009, 

13224; OLG Karlsruhe, s. Fn. 17.
21 OLG Köln, s. Fn. 15.
22 AG Hameln, Urt. v. 4.1.2012 -  32 C 352/11, zfs 2012, 375.
23 BAG, Urt. v. 17.9.1998 -  8 AZR 5/97, MDR 1999, 165 = NJW 

1999, 308 = DB 1998, 2473; Urt. v. 3.12.1985 -  3 AZR 277/84, BB 
1987, 689; vgl. auch BGH v. 24.4.1990 -  VI ZR 110/89, MDR 
1990, 1099 = NJW 1990, 2060 zu Detektivkosten im Familienrecht.

24 LG Dortmund, s. Fn. 3.

tragsschluss verschwiegene Vorerkrankungen ohne wirk
same Schweigepflichtsentbindung durch Befragung des 
Arztes ermittelt hat). Der BGH hat dort eine Verwertung 
beim arglistigen Versicherungsnehmer nach Güterabwä
gung gebilligt.13 Diese Grundsätze sind übertragbar und 
können Daten/Informationen verwertbar machen.
Das OLG Saarbrücken hat offen gelassen, ob ein von ei
nem Detektiv aufgenommenes Video von der wieder auf
genommenen Berufstätigkeit eines Berufsunfähigkeit be
treibenden Versicherungsnehmers verwertet werden 
darf.14 Auch hier kommt es auf eine Güterabwägung an.

VII. Erstattung von Observierungskosten
Die Kosten für Ermittlungen, die der Versicherer zur Klä
rung seiner Leistungspflicht anstellt, sind grs. als übliche 
Geschäftsunkosten von ihm selbst zu tragen.15 Ein An
spruch auf Erstattung von Ermittlungskosten durch den 
Versicherungsnehmer kann aber nach § 280 Abs. 1 BGB 
und bei (versuchtem) Betrug nach § 826 BGB in Betracht 
kommen.16 Die Kosten vorgerichtlich veranlasster Er
mittlungen können dann ausnahmsweise notwendige 
Kosten (§91 ZPO) eines anschließend geführten Rechts
streits sein, wenn der Versicherer Anlass hatte anzuneh
men, dass der Versicherungsfall lediglich vorgetäuscht 
war, und er diesen Verdacht etwa durch Einschaltung 
Dritter nachgegangen war und das Gutachten im Prozess 
verwertet hat.17 Über die Frage der Erstattungsfähigkeit 
ist dann nicht im Klageverfahren, sondern insoweit ein
facheren Kostenfestsetzungsverfahren zu entscheiden; ein 
entsprechender Zahlungsantrag ist mangels Rechts
schutzbedürfnis unzulässig.18
Auch in einem solchen Fall sollen sich die Kosten des Er
mittlungsaufwandes in angemessenen Grenzen halten, 
die maßgeblich von der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Sache und der Intensität des Vortäuschungsverdachts be
stimmt sind.19 Wegen der oft ungewöhnlich hohen For
derungen sei nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch 
die Höhe von Detektivkosten besonders gründlich zu 
überprüfen.20 Das ist abzulehnen. Der Einwand, die 
Höhe der Detektivkosten stehe außer Verhältnis zum 
Streitwert des Rechtsstreits, ist grs. unbeachtlich, da es 
keiner Partei zumutbar ist, aus Kostengründen auf eine 
sachgerechte Rechtsverteidigung zu verzichten, und zwar 
insbesondere dann nicht, wenn der begründete Verdacht 
von Täuschungen, Lügen oder Betrugsvorsatz bestand.21 
Macht der vermeintlich Geschädigte in betrügerischer 
Weise Ansprüche beim Versicherer geltend, ist der Er
mittlungsaufwand nicht mehr den allgemeinen Betriebs
kosten zuzurechnen, sondern nach allgemeinen scha
densersatzrechtlichen Grundsätzen zu ersetzen.22 So hat 
auch im Arbeitsrecht der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
die durch das Tätigwerden eines Detektivs entstandenen 
notwendigen Kosten zu ersetzen, wenn der Arbeitgeber 
anlässlich eines konkreten Tatverdachts gegen den Ar
beitnehmer einem Detektiv die Überwachung des Arbeit
nehmers überträgt und der Arbeitnehmer einer vorsätzli
chen vertragswidrigen Handlung überführt wird.23 
Stellt sich aber die Beauftragung der Detektei als unredli
ches Verhalten des Versicherers dar, weil er keine stich
haltigen Anhaltspunkte für ein unredliches Verhalten des 
Versicherungsnehmers hatte, kann ihm kein adäquat 
kausaler Schaden entstanden sein, so dass ein Anspruch 
ausscheidet.24


